
Vierter Titel
Von gemeinschaftlichen Familienrechten
Erster Abschnitt
Von gemeinschaftlichen Familienrechten überhaupt
Theilnehmung an Familienrechten.
§. 1. An gemeinschaftlichen Familienrechten nehmen sämmtliche Mitglieder der Familie,
ohne Unterschied der Art oder des Grades der Verwandschaft, Antheil.

§. 2. Wenn von Familienrechten überhaupt die Rede ist: so kommen dieselben auch Personen
weiblichen Geschlechts, und denenjenigen zu, welche durch Abstammung von solchen
Personen mit der Familie verbunden sind.

§. 3. Nur in Fällen, wo Stiftungsbriefe, Familienverträge, oder besondere Gesetze dieses
bestimmen, werden Weibspersonen, und die durch sie mit der Familie verwandt sind, von
solchen Gerechtsamen ausgeschlossen.

Ausübung derselben.
§. 4. Ist ein gemeinschaftliches Familienrecht so beschaffen, daß es nicht von allen zugleich,
sondern nur von Einem ausgeübt werden kann: so kommt, wenn nicht Stiftungsbriefe oder
Familienverträge ein Anderes mit sich bringen, die Ausübung eines solchen Rechts
demjenigen zu, welcher dem ersten Erwerber, dem Grade nach, am nächsten verwandt ist.

§. 5. Ist kein erster Erwerber bekannt; oder sind mehrere ihm gleich nahe Familienmitglieder
vorhanden: so kommt die Ausübung des Familienrechts demjenigen zu, welcher der Aeltere
den Jahren nach ist.

§. 6. Giebt auch das Alter keine entscheidende Bestimmung: so muß dieselbe dem Loose
überlassen werden.

Familienschlüsse.
§. 7. Gemeinschaftliche Familienangelegenheiten müssen durch Berathschlagungen und
Schlüsse der ganzen Familie angeordnet werden.

§. 8. In wie fern dieses durch die Mehrheit der Stimmen, oder nur durch den einhelligen
Schluß sämmtlicher Familienmitglieder geschehen könne, ist, in so fern Stiftungsbriefe oder
Familienverträge nichts Besonderes festsetzen, nach den allgemeinen Vorschriften vom
Rechte der Gesellschaften zu bestimmen.

Vorsteher der Familie.
§. 9. Zu dergleichen Beratschlagungen muß der Vorsteher der Familie dieselbe
zusammenberufen.

§. 10. Wer als Vorsteher der Familie anzusehen sey, wird durch die Wahl der übrigen
Mitglieder, und wenn keine Wahl geschehen, oder überhaupt in der Familie nicht gewöhnlich
ist, durch das Alter den Jahren nach bestimmt.

§. 11. Personen weiblichen Geschlechts können nur durch Stiftungsbriefe, oder durch die
Wahl der übrigen Mitglieder, zu Vorstehern der Familie bestellt werden.

§. 12. Dem Vorsteher der Familie liegt vorzüglich ob, für die Erhaltung der Familienrechte zu
sorgen.

§. 13. Doch muß er in Prozessen Vollmacht von den übrigen Familienmitgliedern beybringen.

§. 14. In Fällen aber, wo Gefahr aus dem Verzuge für die Familie entstehen könnte, muß er,
vermöge einer zu vermuthenden Vollmacht, zugelassen werden. (Th. I. Tit. XIII. §. 119. sqq.)



§. 15. Die von ihm auf den Grund einer solchen wirklich ertheilten, oder zu vermuthenden
Vollmacht aufgewendeten Kosten, muß ihm die Familie erstatten.

§. 16. Die Vertheilung dieser Kosten geschieht in der Regel nach der Zahl der zu der Familie
gehörenden Personen.

§. 17. Doch werden Kinder, deren Aeltern noch am Leben sind, nur in so fern gerechnet, als
sie eigentümliches freyes Vermögen besitzen, oder bereits eine abgesonderte Wirthschaft
angestellt haben.

§. 18. Unvermögende Familienmitglieder müssen von den vermögenden übertragen werden.

§. 19. Die Verwahrung der die gemeinschaftlichen Familienrechte betreffenden Urkunden
gebühret dem Vorsteher der Familie.

§. 20. Ist aber ein gemeinschaftliches Stammhaus vorhanden: so müssen die
Familienurkunden der Regel nach in diesem aufbewahrt werden.

Zweyter Abschnitt
Von Familienstiftungen
Was Familienstiftungen, und
§. 21. Unter Familienstiftungen werden hier Anordnungen verstanden, wodurch jemand
gewisse Hebungen von bestimmten Grundstücken oder Capitalien für eine Familie aussetzt
und anweiset.

§. 22. Auch ist es für eine Familienstiftung zu achten, wenn jemand die Ausübung gewisser
Vorrechte und Befugnisse einer Familie verschafft und zueignet.

Fideicommisse sind
§. 23. Wenn aber jemand verordnet, daß ein gewisses Grundstück oder Capital, entweder für
beständig, oder doch durch mehrere Geschlechtsfolgen, bey einer Familie verbleiben solle: so
wird solches ein Familien-Fideicommiß genannt.

§. 24. Wenn jemand verordnet, daß die Zinsen eines gewissen Capitals einer Familie zu gute
kommen sollen: so ist dergleichen Verordnung, im zweifelhaften Falle, eher für eine bloße
Familienstiftung, als für ein Fideicommiß zu achten.

§. 25. Ist ein bestimmter Zinsfuß eines gewissen Capitals als der Maaßstab der der Familie
zugedachten jährlichen Hebung vorgeschrieben: so müssen, bey erfolgender Verminderung
des Zinsfußes, auch die Theilnehmer eine Verminderung ihrer jährlichen Hebungen sich
gefallen lassen.

§. 26. Ist jedoch das Capital selbst bey dem Schuldner desselben auf eine ihn rechtlich
verpflichtende Art unablöslich bestätigt worden: so kann derselbe auf eine Herabsetzung der
Zinsen niemals antragen.

Von Errichtung der Familienstiftungen.
§. 27. Familienstiftungen zu machen, ist jeder Einwohner des Staats in so weit berechtigt, als
er überhaupt über sein Vermögen schalten kann.

§. 28. Dergleichen Familienstiftungen können durch Verträge, durch einseitige Verfügungen
unter Lebendigen, und durch letzte Willensverordnungen errichtet werden.

§. 29. Diese Stiftungsurkunden sollen künftig allemal vor dem ordentlichen persönlichen
Richter des Stifters verlautbart, und demselben zur Bestätigung vorgelegt werden.

§. 30. Diese Verlautbarung muß, wenn sie der Stifter nicht selbst schon bey seiner Lebenszeit
bewirkt, durch den Vorsteher der zum Genusse der Stiftung berufenen Familie besorgt
werden.



§. 31. Der Richter ist schuldig, nach näherer Anweisung der Gesetze, welche die gerichtliche
Verfahrungsart in nicht streitigen Rechtsangelegenheiten vorschreiben, darauf zu sehen, daß
dergleichen Urkunden deutlich und bestimmt gefaßt, auch künftigen Zweifeln und Prozessen
möglichst vorgebeugt werde.

§. 32. So lange die Stiftungsurkunde nicht gerichtlich verlautbart worden, soll keine Klage
daraus angenommen werden.

§. 33. Wird aber die Gültigkeit der Urkunde selbst, vor oder nach der Verlautbarung
angefochten: so muß darüber rechtliches Gehör verstattet werden.

Rechte und Pflichten der Familienmitglieder dabey.
§. 34. Die wegen einer solchen Stiftung den Familienmitgliedern zukommenden Rechte und
Pflichten, sind lediglich nach dem Inhalte der Stiftungsurkunde zu bestimmen.

§. 35. Bey entstehendem Streite: in welcher Ordnung die Familienmitglieder zum Genusse der
Stiftung gelangen sollen, gilt die Vermuthung, daß der Stifter auf die Regeln der gesetzlichen
Erbfolge, in Beziehung auf den gemeinschaftlichen Stammvater der berufenen Familie,
Rücksicht genommen habe.

§. 36. Hat der Stifter eine gewisse namentlich bezeichnete Familie zum Genusse der Stiftung
berufen: so sind diejenigen, welche den Familiennamen nicht führen, wenn sie gleich sonst
zur Verwandtschaft gehören, dennoch für ausgeschlossen zu achten.

§. 37. Hat aber der Stifter in allgemeinen Ausdrücken, zum Besten seiner Verwandten,
Nachkommen u. s. w. verordnet: so nehmen auch Verwandte weiblichen Geschlechts, und die
durch selbige zu der Familie gehören, an der Stiftung Theil.

§. 38. Die Sorge für die Beobachtung der Stiftungsurkunde, und für die Aufrechthaltung der
daraus der Familie zukommenden Rechte, liegt, wenn der Stifter nichts Besonderes darüber
festgesetzt hat, dem Vorsteher der Familie hauptsächlich ob.

Wie weit Familienschlüsse über solche Stiftungen gelten.
§. 39. Der wesentliche Inhalt der Stiftungsurkunde kann durch einen auch einstimmigen
Schluß der Familie nicht aufgehoben, noch abgeändert werden.

§. 40. Dagegen ist die Erklärung einer undeutlichen, oder die Ergänzung einer mangelhaften
Vorschrift dieser Urkunde, durch einen solchen einstimmigen Familienschluß zuläßig.

§. 41. Durch eben dergleichen Schluß können auch in der Art der Sicherstellung oder
Verwendung der Stiftungseinkünfte, die den veränderten Zeitumständen angemessenen
Veränderungen getroffen werden.

§. 42. Zur Abfassung eines solchen Familienschlusses müssen alle Mitglieder zugezogen, und
denjenigen, welche wegen minderjährigen Alters, oder sonst, ihren Sachen nicht selbst
vorstehen können, Vormünder bestellt werden.

§. 43. Letzteres muß geschehen, auch wenn die Väter solcher minderjährigen
Familienmitglieder noch am Leben sind.

§. 44. Wenn neue Familienmitglieder innerhalb des Dreyhundert zweyten Tages nach der von
ihren Aeltern geschehenen Vollziehung des Familienschlusses geboren werden: so sind in
Ansehung ihrer die Vorschriften §. 42. 43. zu beobachten.

§. 45. Später geborne Familienmitglieder müssen den Schluß der Familie schlechterdings
anerkennen.

§. 46. Dergleichen Familienschlüsse sollen gerichtlich geprüft und bestätigt werden. (§. 29-
33.)



Dritter Abschnitt
Von beständigen Familien - Fideicommissen
§. 47. Jedem Einwohner des Staats ist erlaubt, in seinem Vermögen nach eignem Gutfinden
Fideicommiß-Substitutionen, nach näherer Bestimmung des Titels von letztwilligen
Verordnungen, auch zum Besten einer gewissen Familie zu errichten. (Th. I. Tit. XII. §. 53.
sqq.)

Was zu beständigen Familien-Fideicommissen gewidmet werden könne.
§. 48. Zu beständigen Familien-Fideicommissen aber können nur Capitalien und Grundstücke,
mit welchen Ackerbau und Viehzucht verbunden ist, gewidmet werden.

§. 49. Nur freye und keiner grundherrschaftlichen Botmäßigkeit unterworfene Grundstücke
können mit einem solchen beständigen Familien-Fideicommiß belegt werden.

§. 50. Lehne können zwar in Fideicommisse nicht verwandelt; wohl aber darin eine
Successionsordnung, wie bey Fideicommissen, mit Beystimmung sämmtlicher Interessenten,
eingeführt werden.

§. 51. Ein Landgut, welches zum beständigen Familien-Fideicommiß gewidmet werden soll,
muß wenigstens einen reinen Ertrag von Zweytausend Fünf hundert Thalern, nach einem
landüblichen Wirthschaftsanschlage gewähren.

§. 52. Dieser Ertrag darf weder mit Zinsen von Schuldposten, die auf dem Gute haften, noch
mit Abgaben an Familienmitglieder oder Fremde belastet seyn.

§. 53. Nur mit Prästationen zum Besten der Kinder des jedesmaligen Fideicommiß-Besitzers;
zur Aufsammlung eines Capitals für künftige Unglücksfälle; oder zur Erweiterung und
Verbesserung des Fideicommisses, kann der Ertrag desselben, bis zur Hälfte der
gesetzmäßigen Summe, in dem Stiftungsbriefe belegt werden.

§. 54. Es muß also, bey jedem künftig zu errichtenden Fideicommiß, dem zeitigen Besitzer
wenigstens ein reiner Ertrag von Zwölfhundert und Fünfzig Thalern zur freyen Verwendung
übrig bleiben.

§. 55. Grundstücke, die schon an und für sich den reinen Ertrag von Zweytausend Fünfhundert
Thalern nicht gewähren, können nur in so fern zu einem beständigen Fideicommiß gewidmet
werden, als damit ein Capital, dessen Nutzung das Fehlende ergänzt, untrennbar verbunden
wird.

§. 56. Für eben dieselbe Familie soll in Zukunft kein Fideicommiß, welches den reinen Ertrag
von Zehntausend Thalern übersteigt, ohne besondere Landesherrliche Genehmigung gestiftet
werden.

§. 57. Auch ein nachfolgender Fideicommiß-Besitzer kann das von seinen Vorfahren auf ihn
verfällte Fideicommiß über diesen Ertrag nicht vergrößern.

§. 58. Sobald aber eine Familie in mehrere neben einander fortlaufende Linien sich theilt,
kann für jede dieser Linien ein besonderes Fideicommiß gestiftet werden.

§. 59. Zu einem bloßen für sich allein bestehenden Geld-Fideicommiß ist ein Capital von
Zehntausend Thalern hinreichend.

§. 60. Aus bloßen Häusern und Gebäuden, ingleichen aus Mobilien und Kostbarkeiten allein,
kann kein beständiges Familien-Fideicommiß errichtet werden.

§. 61. Wohl aber können dergleichen Gebäude, Mobilien, und Kostbarkeiten, einem andern
für sich bestehenden Fideicommiß zugeschlagen werden.

Von Errichtung der Familienfideicommisse.
§. 62. Von Errichtung und Verlautbarung der Fideicommiß-Urkunden gilt eben das, was in



Ansehung der Familienstiftungen verordnet ist, (§. 29. sqq.)

§. 63. Doch muß, wenn das Fideicommiß in einem Grundstücke besteht, die Verlautbarung
vor demjenigen Richter geschehen, unter welchem das Grundstück belegen ist.

§. 64. Dieser muß von Amtswegen dafür sorgen, daß das Fideicommiß auf das dazu
gewidmete Grundstück im Hypothekenbuche eingetragen werde.

§. 65. Auch die zur Zeit der Errichtung des Fideicommisses vorhandnen bekannten
Familienmitglieder, welche dazu mit berufen sind, müssen ihre Namen, und die Art ihrer
Verwandtschaft mit dem Stifter, im Hypothekenbuche vermerken lassen.

§. 66. Ist nach dem Inhalte der Stiftungs-Urkunde zu vermuthen, daß noch unbekannte
Theilnehmer vorhanden seyn möchten: so muß der Richter dieselben zur Anmeldung ihrer
Gerechtsame, zum Behufe der Eintragung, öffentlich auffordern.

§. 67. Auch in der Folge, wenn neue Familienmitglieder entstehen, sind dieselben, sobald sie
aus väterlicher Gewalt kommen, und eine abgesonderte Wirthschaft anfangen, sich in der
Eigenschaft, als Anwärter zum Fideicommiß, im Hypothekenbuche vermerken zu lassen
schuldig.

§. 68. Nur die aus dem Hypothekenbuche bekannten Familienmitglieder ist der Richter bey
Verhandlungen über das Fideicommiß zuzuziehen verbunden.

§. 69. Diejenigen, welche sich zur Eintragung nicht gemeldet haben, müssen sich alles, was
mit den eingetragenen gerichtlich verhandelt, und von diesen beschlossen worden, ohne alle
Widerrede gefallen lassen.

§. 70. In allen Fällen, wo ein nicht eingetragenes Mitglied seinen Anspruch auf das
Fideicommiß durch eine besondere Legitimation nachweisen muß, ist dasselbe schuldig, auch
wenn es in der Hauptsache ein obsiegliches Urtel erhält, alle durch diese
Legitimationsführung verursachten Kosten allein zu tragen.

§. 71. Uebrigens soll künftig, bey Errichtung eines jeden Fideicommisses, von den dazu
gehörenden Pertinenz- und Inventarienstücken ein vollständiges beglaubtes Verzeichniß
aufgenommen, und ein Exemplar davon bey den Akten des Hypothekenbuchs verwahrt
werden.

Rechte und Pflichten des Fideicommiß-Besitzers.
§. 72. Dem jedesmaligen Fideicommiß-Besitzer gebührt das nutzbare Eigenthum des
Fideicommisses.

§. 73. Das Obereigenthum befindet sich bey der ganzen Familie.

§. 74. Die Rechte und Pflichten des Fideicommiß-Besitzers sind hauptsächlich nach dem
Inhalte des Stiftungsbriefes, übrigens aber nach den Vorschriften der Gesetze vom nutzbaren
Eigenthume zu beurtheilen.

§. 75. Wenn der Sinn des Stiftungsbriefes nicht wahr ist: so muß derselbe jedesmal so
gedeutet werden, wie es dem Zwecke der Erhaltung des Fideicommisses bey der Familie am
gemäßesten ist.

§. 76. In allen Fällen, wenn bey getheiltem Eigenthume die Einwilligung des
Obereigenthümers zu einer Verfügung erforderlich ist, muß dieselbe bey Fideicommissen
durch einen Familienschluß getroffen werden.

§. 77. Wegen Aufnehmung eines solchen Familienschlusses gilt bey Fideicommissen alles
das, was bey Familienstiftungen vorgeschrieben ist. (§. 41. sqq.)

§. 78. Wenn also mit der Substanz der zum Fideicommisse gewidmeten Güter, durch Tausch,
oder sonst, Veränderungen vorgenommen werden sollen: so muß dieses durch einen



Familienschluß geschehen.

§. 79. Ist dergleichen Schluß nicht zu Stande Bekommen: so kann jedes Familienmitglied,
welches nicht eingewilligt hat, sobald es zur Succession gelangt, die Handlung anfechten, und
auf Versetzung der Sache in den vorigen Stand antragen.

insonderheit bey Verschuldungen des Fideicommisses.
§. 80. Nur allein bey Aufnehmung notwendiger Darlehne auf die Einkünfte des
Fideicommisses, ist nicht die Zuziehung aller, sondern bloß gewisser Familienmitglieder
erforderlich.

§. 81. Für notwendige Schulden sind diejenigen Summen zu achten, welche zur
Wiederherstellung der durch Unglücksfälle, ingleichen durch Alter, ohne eignes Verschulden
des Besitzers ruinirten, oder in Verfall gerathenen Gebäude aufgenommen werden müssen.

§. 82. Doch soll künftig jeder Fideicommißbesitzer schuldig seyn, die zum Fideicommisse
gehörigen Gebäude in die Feuer-Versicherungs-Gesellschaft aufnehmen, zu lassen.

§. 83. Ist dieses durch seine Schuld unterblieben: so kann er wegen Feuerschäden, deren
Vergütung durch Beiträge der Gesellschaft erfolgt seyn würde, die Einkünfte des
Fideicommisses, zum Nachttheile künftiger Besitzer, mit Schulden nicht beschweren.

§. 84. Dagegen ist ein Fideicommiß-Folger, welcher die Gebäude von seinen Vorfahren in so
schlechten Umständen überkommen hat, daß sie eines neuen Baues, oder einer Hauptreparatur
bedürfen, die dazu erforderliche Summe auf die Nutzungen des Fideicommisses aufzunehmen
berechtigt, wenn das freye Vermögen des Vorfahren zum Ersatze derselben nicht hinreicht.

§. 85. Wenn an dem Fideicommiß-Inventario überhaupt, oder auch an einzelnen Rubriken
desselben, durch Brand, Krieg, Wasserfluthen, oder andre Unglücksfälle, ein solcher Schaden
entstanden ist, daß derselbe, zu Gelde gerechnet, den vierten Theil der Fideicommiß-
Einkünfte nach einem ungefähren Anschlag, übersteigt: so ist der Besitzer ebenfalls
berechtigt, die zur Wiederherstellung des Inventarii nöthige Summe auf die Nutzungen des
Fideicommisses aufzunehmen.

§. 86. Wenn das Gut durch Krieg, oder sonst durch höhere Gewalt dergestalt verheert worden,
daß der Besitzer in einem oder dem andern Jahre nicht so viel Nutzungen, als zur Abführung
der stiftungsmäßigen Prästationen erforderlich sind, daraus hat ziehen können: so ist er
berechtigt, so viel, als zu dieser Abgeltung ermangelt, auf die künftigen Revenüen
aufzunehmen und zu versichern.

§. 87. In allen Fällen, wo das Fideicommiß mit einer neuen Schuld beschwert werden soll,
müssen bey Regulirung der Sache Zwey der Fideicommiß-Anwärter zugezogen werden.

§. 88. Besteht die zum Fideicommiß berufene Familie aus mehrern Linien: so wird die
Zuziehung des nächsten Anwärters aus der im Besitze befindlichen, und des Aeltesten aus
derjenigen Linie, welche nach ihr die nächste ist, erfordert.

§. 89. Ist nur eine Linie vorhanden: so müssen aus dieser die beyden nächsten Anwärter
zugezogen werden.

§. 90. Unter die zuzuziehenden Fideicommiß-Anwärter sind die Kinder des Besitzers nicht
mitzurechnen.

§. 91. Stehen die zuzuziehenden Anwärter unter Vormundschaft: so müssen sie, auch bey
diesem Geschäfte, von ihren Vormündern vertreten werden.

§. 92. Sind keine andre Anwärter, außer den Kindern des Fideicommiß-Besitzers, vorhanden:
so ist deren Zuziehung hinreichend.

§. 93. Ihnen muß, wenn sie ihren Sachen nicht selbst vorstehen können, ein besonderer
Curator zu diesem Geschäfte bestellt werden.



§. 94. Ist überhaupt nur Ein Anwärter vorhanden: so ist dessen Einwilligung hinreichend.

§. 95. Ist kein Anwärter bekannt: doch aber auch noch nicht entschieden; ob das Fideicommiß
in den Händen des gegenwärtigen Besitzers erlöschen werde: so muß dieser, wenn er ein
Darlehn aufnehmen will, bey dem Richter der Sache auf Bestellung eines Curators für das
Fideicommiß, und auf dessen Zuziehung antragen.

§. 96. Bey Aufnehmung eines solchen Darlehns sind allemal gewisse Termine zu dessen
Rückzahlung, durch Uebereinkommen mit den zugezogenen Anwärtern, oder in dessen
Ermangelung nach richterlichem Ermessen, zu bestimmen.

§. 97. Der Fideicommiß-Besitzer ist nicht schuldig, höhere Rückzahlungstermine auf Ein Jahr
zu übernehmen, als der Vierte Theil der gewöhnlichen Einkünfte, nach einem ungefähren
Ueberschlage beträgt.

§. 98. Dieser Ueberschlag ist jedoch nicht nach der gegenwärtigen etwa verfallenen
Beschaffenheit des Gutes, sondern darnach einzurichten, was das Gut, wenn es sich in
gewöhnlich gutem Wirthschaftsstande befunden, sonst getragen hat.

§. 99. Dem Besitzer muß aber auch, zur Wiederherstellung des Gutes durch Verwendung der
aufzunehmenden Summe, eine verhältnißmäßige Zeit gelassen werden, ehe er mit den
Rückzahlungen anzufangen schuldig ist.

§. 100. Mindere Termine, als das Viertel der gewöhnlichen Einkünfte beträgt, sind die
zugezogenen Anwärter dem Besitzer zu bewilligen nur in so fern befugt, als das Fideicommiß
dadurch dennoch binnen Zehn Jahren von der Schuld wieder befreyet werden kann.

§. 101. Die Regulirung eines solchen Darlehnsgeschäfts muß allemal gerichtlich erfolgen.

§. 102. Der Richter, unter welchem das Fideicommiß gelegen ist, muß dabey von Amtswegen
dahin sehen, daß die vorstehenden Erfordernisse beobachtet werden.

§. 103. Giebt der Gläubiger wegen der bestimmten Rückzahlungstermine freywillig
Nachsicht: so geschieht es auf seine Gefahr. (Th. I. Tit. XVIII. §. 252. 253.)

§. 104. Schulden des Fideicommiß-Stifters, mit welchen er selbst das Fideicommiß bey dessen
Errichtung belastet hat; oder die aus seinem übrigen Vermögen nicht bezahlt werden können,
sind als ursprüngliche, die Substanz angehende Fideicommiß-Schulden anzusehen.

§. 105. Dergleichen Schulden ist der Fideicommiß-Folger aus den Einkünften zu bezahlen
nicht verbunden.

§. 106. Hat er sie bezahlt: so findet dabey eben das statt, was wegen der Lehnsschulden
verordnet ist. (Th. I. Tit. XVIII. §. 592. sqq.)

§. 107. Ein Gleiches gilt auch alsdann, wenn der Fideicommiß-Besitzer auf die terminlich
zurückzuzahlenden Schulden, Zahlungen, die erst in die Zeiten seines Nachfolgers treffen
würden, zum Voraus geleistet hat.

§. 108. Wegen solcher Schulden, die nach §. 80. sqq. in gewissen Terminen aus den
Einkünften wieder abgestoßen werden sollen, kann die Subhastation des Fideicommiß-Gutes
selbst niemals erfolgen.

§. 109. Vielmehr kann der Gläubiger, wegen solcher zurückbleibenden Zahlungen, nur an die
Einkünfte durch den Weg der gerichtlichen Sequestration sich halten.

§. 110. Wegen solcher Schulden aber, die nach §. 104. aus der Substanz des Fideicommisses
selbst bezahlt werden müssen, kann der Gläubiger, im Verfolge der Execution, auch auf den
gerichtlichen Verkauf des Guts selbst antragen.

§. 111. Was aber von dem Kaufgelde, nach Abzug dieser Schulden noch übrig bleibt, muß
zum Fideicommiß angelegt werden.



§. 112. Der Käufer eines solchen Guts kann also nur in das gerichtliche Depositum mit
Sicherheit zahlen.

§. 113. Wie die anderweitige Anlegung zum Fideicommiß geschehen solle, muß durch einen
Familienschluß angeordnet werden.

§. 114. Ein solcher Familienschluß ist auch alsdann nothwendig, wenn in außerordentlichen
Fällen zur Wiederherstellung eines ruinirten Fideicommisses ein so starker Vorschuß
erforderlich ist, daß derselbe aus den bloßen Einkünften nicht zurückgezahlt werden kann.

§. 115. Wird durch Versandungen, oder andere dergleichen aus höherer Macht herrührende
Unglücksfälle, das Fideicommiß-Gut dergestalt verringert, daß die nach §. 53. auf das Gut
gelegten stiftungsmäßigen Prästationen daraus nicht mehr genommen werden können: so
müssen diese so weit zurückstehen, als es nothwendig ist, um dem Fideicommiß-Besitzer den
§. 54. ausgemessenen reinen Ertrag zu gewähren.

§. 116. Doch dauert dieser Nachlaß nur so lange, bis das Gut so weit, als zur Aufbringung der
vorigen Prästationen erforderlich ist, wieder hat hergestellt werden können.

Bey Prozessen.
§. 117. Bey Prozessen, welche die Substanz des Fideicommisses betreffen, ist zwar der
jedesmalige Besitzer die Rechte desselben, auf den Grund einer zu vermuthenden Vollmacht,
wahrzunehmen befugt und schuldig;

§. 118. Er muß aber im Fortgange des Prozesses die nächsten Anwärter, nach obiger
Bestimmung (§. 87.) zuziehen, oder Vollmacht von selbigen beybringen.

§. 119. Was in einem solchergestalt geführten Prozesse entschieden, oder mit Beytritt der
Anwärter durch Vergleich festgesetzt worden, daran ist die ganze Familie, und jeder künftige
Fideicommiß-Besitzer aus selbiger gebunden.

§. 120. Alle Prozeß- und andere Gerichtskosten ist der Fideicommiß-Besitzer aus den
Einkünften zu tragen verpflichtet.

§. 121. Ist aber der Besitzer, wider seinen Willen, auf Verlangen der Anwärter, einen Prozeß
fortzusetzen genöthigt worden; und geht derselbe demnach verloren: so fallen diejenigen
Kosten, welche seit dem Zeitpunkte, wo der Besitzer sich vergleichen, oder dem Prozesse
entsagen wollen, aufgelaufen sind, den Anwärtern, auf deren Andringen die Sache hat
fortgesetzt werden müssen, allein zur Last.

Wegen der Verjährung.
§. 122. Einzelne Rechte des Fideicommisses, oder auf dasselbe, können durch dreyßigjährige
Präscription erlöschen, oder gegen das Fideicommiß erworben werden.

§. 123. Die Eigenschaft des Fideicommisses selbst aber kann durch keine Verjährung verloren
gehen.

§. 124. Wenn also das Successionsrecht eines zum Fideicommiß mitberufenen Anwärters
durch Verjährung erloschen ist: so steht diese Verjährung ihm und seinen Abkömmlingen, in
Ansehung aller übrigen zum Fideicommiß berechtigten Personen, nicht aber in Ansehung
eines Fremden, entgegen.

§. 125. Wenn daher alle übrige zum Fideicommiß berufene Personen abgegangen sind: so
kann der durch Verjährung ausgeschlossene auf den Besitz desselben wiederum Anspruch
machen.

Von Geld-Fideicomissen.
§. 126. Bey Geld-Fideicommissen schränkt sich das Recht des Besitzers der Regel nach bloß
auf die Erhebung und den Genuß der Zinsen ein.



§. 127. Er ist nicht berechtigt, das Capital selbst eigenmächtig einzuziehn, an Andere
abzutreten, zu verpfänden, oder sonst zu belasten.

§. 128. Ereignet sich etwas, wodurch die Sicherheit des Capitals bedenklich wird: so muß er,
mit Zuziehung der nächsten Anwärter, nach obiger Bestimmung §. 87. sqq. für dessen
Einziehung und anderweitige Unterbringung sorgen.

§. 129. Ein Gleiches muß geschehen, wenn der Schuldner das Capital aufzukündigen
berechtigt ist, und wirklich aufkündigt.

§. 130. In beyden Fällen muß, wenn die Stiftungsurkunde nicht das Gegentheil verordnet, die
anderweitige Belegung unter gerichtlicher Aufsicht erfolgen.

§. 131. Der Schuldner eines Fideicommiß-Capitals, der diese Eigenschaft desselben weiß,
oder zu wissen schuldig ist, kann dasselbe nur auf richterlichen Befehl, oder in das
gerichtliche Depositum sicher bezahlen.

§. 132. Alle bey solcher Gelegenheit vorfallende Kosten muß der zeitige Besitzer des
Fideicommisses wagen; und die Substanz des letztern kann dadurch niemals geschmälert
werden.

§. 133. Sollen mit dem Fideicommiß-Capitale andere Veränderungen vorgenommen, oder
Grundstücke statt des Capitals dazu gewidmet werden: so kann solches nur durch einen
Familienschluß geschehen.

Vierter Abschnitt
Von der Successionsordnung in Familien-Fideicommissen
Successionsordnung bey schon errichteten Fideicomnissen.
§. 134. In den bisher schon, unter ausdrücklicher oder stillschweigender Genehmigung des
Staats errichteten Familien-Fideicommissen, hat es bey der von dem Stifter vorgeschriebenen
Successionsordnung lediglich sein Bewenden.

Von Senioraten.
§. 135. Hat der Stifter verordnet, daß jedesmal der Aelteste aus der Familie zur Succession
gelangen solle: so heißt die Stiftung ein Seniorat.

§. 136. Auf Seniorate haben alle männliche Nachkommen des Stifters Anspruch.

§. 137. Es succedirt also, bey dem Abgange des jedesmaligen Besitzers, der Weiteste den
Jahren nach, ohne Rücksicht auf die Linie oder den Grad der Verwandschaft.

§. 138. Machen zwey Familienmitglieder, welche den Jahren nach die gleich ältesten sind,
Anspruch; und der genaue Zeitpunkt ihrer Geburt kann nicht ausgemittelt werden: so muß das
Loos unter ihnen entscheiden.

§. 139. Ist die männliche Nachkommenschaft ganz erloschen; und der Stifter hat auf diesen
Fall nichts Ausdrückliches verordnet: so wird das Fideicommiß ein freyes Vermögen des
letzten Besitzers.

Successionsordnung bey künftig zu errichtenden Fideicommissen.
§. 140. In Zukunft sollen Landgüter zu Senioraten nicht mehr gewidmet werden.

§. 141. Auch sollen Verordnungen, vermöge welcher ein Landgut sich in einer Familie nur
nach den Regeln der gesetzlichen Erbfolge verfallen würde, künftig nur als
fideicommissarische Substitutionen gelten. (Th. I. Tit. XII. §. 53. sqq.)

§. 142. Ein künftiger Fideicommißstifter muß also eine solche Successionsordnung
bestimmen, nach welcher ein dazu gewidmetes einzelnes Landgut immer nur Einem aus der
Familie zu Theil werde.



§. 143. Besteht das Fideicommiß aus mehrern abgesonderten Landgütern: so kann zwar der
Stifter eine Theilung derselben unter mehrern Linien, sowohl von Anfang an, als bey künftig
vorkommenden, Successionsfallen anordnen;

§. 144. Doch ist dergleichen Anordnung nur in so fern zu Recht beständig, als jeder solcher
Antheil, für sich allein, seinem künftigen Besitzer wenigstens den §. 51. sqq. bestimmten
reinen gesetzmäßigen Ertrag gewähren kann.

Von Majoraten.
§. 145. Verordnet der Stifter, daß zwar der nächste aus der Familie, dem Grade nach, zur
Succession gelangen, unter mehrern gleich nahen aber der ältere, den Jahren nach, die Jüngern
ausschließen solle: so heißt die Stiftung ein Majorat.

Von Minoraten.
§. 146. Ist die Succession zwar ebenfalls nach der Nähe des Grades, jedoch dergestalt
angeordnet, daß unter mehrern gleich nahen der jüngere den ältern ausschließt: so wird ein
solches Fideicommiß ein Minorat genannt.

§. 147. Primogenituren heißen solche Fideicommisse, wo die Sucession nach Linien mit dem
Rechte der Erstgeburt angeordnet ist.

§. 148. Bey der Succession in Majorate und Minorate finden die bey den Senioraten §. 135-
139. vorgeschriebenen Regeln ebenfalls Anwendung.

Von Primogenituren.
§. 149. In Primogenituren gelangt zuvörderst der erstgeborne Sohn des Stifters, mit
Ausschließung aller seiner nachgebornen Brüder, zum Besitze des Fideicommisses.

§. 150. Bey dessen vor oder nach dem Stifter erfolgenden Abgange, succedirt hinwiederum
sein erstgeborner Sohn.

§. 151. Mit gleicher Ordnung geschieht die Succession in den übrigen Geschlechtsfolgen;
dergestalt, daß immer der erstgeborne Sohn des Besitzers, und desselben Descendenten, die
nachgebornen Brüder und übrigen Verwandten ausschließen.

§. 152. Geht ein Nebenast in der erstgebornen Hauptlinie gänzlich aus: so gelangt die
Succession an den zweyten Nebenast, so wie sich derselbe der Erstgeburt am nächsten zieht.

§. 153. Auf den Grad der Verwandschaft mit dem letzten Besitzer kommt es dabey gar nicht
an.

§. 154. Hinterläßt also der letzte Besitzer keine männliche Descendenz; wohl aber Brüder,
Bruders Söhne, oder männliche Nachkommen von Brüdern in weiteren Graden: so succedirt
unter diesen der ältere Bruder, oder dessen erstgeborner Sohn, oder des erstgebornen Sohnes
ältester Sohn, mit gänzlicher Ausschließung aller nachgebornen, so wie der etwa vorhandenen
Vaters-Brüder.

§. 155. Eben so, wenn der letzte Besitzer weder Descendenten, noch Brüder, noch männliche
Nachkommen von Brüdern verläßt, gelangt die Succession auf den nächstgebornen Bruder
seines Vaters, und dessen männliche Descendenz, nach gleicher Ordnung der Erstgeburt.

§. 156. Sind auch keine Vaters-Brüder oder männliche Nachkommen von selbigen mehr
vorhanden: so wird der nächstgeborne Bruder von dem Großvater des letzten Besitzers, nebst
dessen männlichen Nachkommen, überall nach der Ordnung der Erstgeburt, zur Succession
berufen.

§. 157. So lange von dem erstgebornen Sohne des Stifters noch ein männlicher Abkömmling
vorhanden ist, bleibt das Fideicommiß immer in derselben Linie, mit Ausschließung aller
übrigen.



§. 158. Nach gänzlicher Erlöschung dieser Linie gelangt die Linie von dem zweyten Sohne
des Stifters zur Succession, und schließt die jüngeren Linien aus. §. 159. In dieser zweyten
Linie gilt, wegen der beständig zu beobachtenden Ordnung der Succession nach dem Rechte
der Erstgeburt, ohne Rücksicht auf den Grad der Verwandtschaft mit dem letzten Besitzer,
eben das, was wegen der ersten Linie vorgeschrieben ist.

§. 160. Es gelangt also, nach erloschener ersten Linie, unter den männlichen Descendenten
von des Stifters zweytem Sohne, derjenige zur Succession, welcher von desselben
erstgebornem Sohne herstammt, und unter den übrigen sich am nächsten zur Erstgeburt zieht.

§. 161. Nach eben diesen Grundsätzen wird die Successionsordnung auch in der dritten,
vierten, und den folgenden Linien, welche von dem Stifter absteigen, bestimmt.

§. 162. Uebrigens wird, bey dieser ganzen Succession, auf Halbbrüder von der Mutter-Seite,
und deren Abkömmlinge, keine Rücksicht genommen.

§. 163. Dagegen ist zwischen vollbürtigen und Halbbrüdern von des Vaters Seite, nebst ihren
männlichen Descendenten, kein Unterschied.

§. 164. Es hängt zwar von dem Stifter ab, zu verordnen, daß nicht die erstgebornen, sondern
eine der nachgebornen von ihm abstammenden Linien, zuerst zur Succession in das
Fideicommiß gelangen solle.

§. 165. Ist aber diese zuerst berufene Linie erloschen, und der Stifter hat auf solchen Fall
wegen der Succession der übrigen Linien nicht ausdrücklich verfügt: so richtet sich die
Successions-Ordnung dennoch nach der Erstgeburt; dergestalt, daß die jüngeren Linien immer
von den ältern ausgeschlossen werden,

Wenn in einer Familie mehrere Fideicommisse von einem Stifter, oder
§. 166. Hat aber der Stifter Zwey oder mehrere Fideicommisse, eines für die erstgeborne, und
die andern zum Besten der nachgebornen Linien errichtet: so gelangen die Descendenten des
Stifters aus der ersten Linien in dem Zweyten Fideicommisse niemals zur Succession, so
lange noch ein anderer von den Stiftern entsprossener Mannsstamm vorhanden ist.

§. 167. Geht die Zweyte männliche Linie aus; oder gelangt dieselbe, durch Erlöschung der
ältern, zur Succession in dem Ersten Fideicommisse: so verfällt das Zweyte an die von dem
Dritten Sohne des Stifters abstammende Linie.

§. 168. Nach gleichen Grundsätzen geht die Succession auf die Vierte und folgenden von dem
Stifter entsprossenen Linien, in so fern dergleichen noch vorhanden sind.

§. 169. Sind zuletzt alle von dem Stifter herstammende männliche Linien bis auf Eine
erloschen: so kommen zwar in dieser beyde Fideicommisse zusammen;

§. 170. Sind aber in dieser Linie noch Zwey oder mehrere Nebenäste vorhanden: so fällt das
Zweyte Fideicommiß an denjenigen Ast, welcher nicht im Besitze des Ersten, jedoch zur
Succession in selbiges, nach den Grundsätzen der Primogenitur, am nächsten ist.

§. 171. Dasjenige Mitglied dieses Nebenastes gelangt zur Succession, welches sich unter den
übrigen der Erstgeburt, im Verhältniß gegen den Stifter, am nächsten zieht.

§. 172. Sind in der noch übrigen Linie keine weitern Abkömmlinge des Stifters mehr
vorhanden, als der Besitzer des Ersten Fideicommisses, und dessen Descendenz: so erhält
dieser beyde Fideicommisse.

§. 173. Sie bleiben alsdann so lange bey einander, bis wiederum Zwey oder mehrere Linien
entstehn.

§. 174. Geschieht dieses: so bleibt das Erste Fideicommiß bey der erstgebornen Linie, und das
Zweyte verfällt auf die nächste nach ihr.



§. 175. Nach eben diesen Grundsätzen ist die Successions-Ordnung zu bestimmen, wenn in
einer Familie Drey oder mehrere von eben demselben Stifter herrührende Fideicommisse
vorhanden sind.

§. 176. Hat der Stifter jeder von ihm abstammenden Linien ein Fideicommiß hinterlassen: so
gelangt, wenn eine dieser Linien erlöscht, das für sie gestiftete Fideicommiß an die
erstgeborne, oder, wenn auch diese schon erloschen ist, an diejenige Linie, die sich nach ihr
der Erstgeburt am nächsten zieht.

§. 177. Besteht diese Linie aus mehrern Nebenästen: so finden auch alsdann die Vorschriften
§. 169. 170. Anwendung.

§. 178. In allen Fällen, da ein Mitglied der Familie ein nach der Successions-Ordnung auf ihn
verfälltes Fideicommiß bloß um deswillen nicht erlangen kann, weil er sich schon im Besitze
eines andern befindet, hat derselbe die Wahl: ob er das neu auf ihn verfällte Fideicommiß
übernehmen, und dagegen das bisher besessene abgeben wolle.

von verschiedenen Stiftern sind.
§. 179. Hat für eine schon mit einem Fideicommiß versehene Familie, eine andre von dem
Ersten Stifter verschiedene Person ein besonderes Fideicommiß errichtet: so wird bey der
Successions-Ordnung in dieses auf den Ersten Stifter, und das Verhältniß der Personen und
Linien gegen denselben, gar keine Rücksicht genommen.

§. 180. Sind also die von dem Zweyten Stifter zur Succession berufenen Linien erloschen; und
es soll, seiner Verordnung zu Folge, das Fideicommiß dennoch bey der Familie bleiben: so
kommt in dasselbe dasjenige Familienmitglied zur Succession, welches dem letzten Besitzer
aus den von dem Zweyten Stifter berufenen Linien dem Grade nach am nächsten ist.

§. 181. Dabey macht es keinen Unterschied, wenn auch das hiernach zur Succession in das
Zweyte Fideicommiß gelangende Familienmitglied sich schon im Besitze des von dem Ersten
Stifter herrührenden Fideicommisses befindet.

§. 182. Hat aber der Zweyte Stifter ausdrücklich erklärt, daß das von ihm errichtete mit dem
von dem Ersten Stifter herrührenden Fideicommisse niemals zusammenkommen solle: so ist
doch dergleichen Erklärung im zweifelhaften Falle nur so zu deuten, daß die Vereinigung
beyder Fideicommisse nicht in Einer Person geschehen solle.

§. 183. Es kommt daher alsdann, wenn der Nächste dem Grade nach im Besitze des Ersten
Fideicommisses ist, der Nächste nach ihm zur Succession in das Zweyte.

§. 184. Sind bey dem Abgange der von dem Zweyten Stifter berufenen Linien, Zwey oder
mehrere gleich nahe successionsfähige Verwandten des letzten Besitzers vorhanden; so hängt
es von diesem ab: welchem unter ihnen er das Zweyte Fideicommiß bescheiden wolle.

§. 185. Hat er sich darüber nicht erklärt: so muß unter diesen mehrern gleich nahen
successionsfähigen Anwärtern das Loos entscheiden.

§. 186. Ist in dem Falle des §. 180. nur noch Ein Mitglied der von dem Zweyten Stifter
berufenen Familie vorhanden: so erlangt zwar derselbe, wenn der Stifter auf diesen Fall nicht
ausdrücklich verordnet hat, den Besitz beyder Fideicommisse.

§. 187. Sobald aber von ihm mehrere successionsfähige Familienmitglieder entspringen: so
müssen die Fideicommisse unter selbige nach den obigen Regeln §. 170. 171. wiederum
getheilt werden.

§. 188. Wenn Zwey oder mehrere von Anfang an abgesonderte Fideicommisse in der Folge
der Succession auf Eine Person zusammen fallen: so macht ein den gesetzmäßigen Satz §. 56.
übersteigender Ertrag dabey kein Hinderniß.



Weibliche Succession.
§. 189. Wenn die gesammte männliche Descendenz eines Fideicommiß-Stifters erlöscht; und
derselbe zum Besten seiner weiblichen Nachkommen nichts verordnet hat: so wird das
Fideicommiß in den Händen des letzten männlichen Descendenten freyes eigentümliches
Vermögen.

§. 190. Hat aber der Stifter auch die weibliche Descendenz zum Fideicommiß berufen, und für
dieselbe eine Successions-Ordnung bestimmt: so muß diese genau beobachtet werden.

§. 191. Hat er keine dergleichen Successions-Ordnung bestimmt: so gelangen, nach dem Tode
des letzten männlichen Descendenten, die erstgeborne Tochter desselben, und deren
männliche Abkömmlinge, zur Succession.

§. 192. Wenn also die älteste Tochter des letzten Besitzers vor oder nach dem Vater mit Tode
abgeht: so fällt das Fideicommiß auf ihre Söhne, und deren männliche Descendenten, überall
nach der Regel der Erstgeburt.

§. 193. Hat sie weder Söhne, noch Enkel von Söhnen: so kommen die Enkel ihrer Töchter,
nach der Ordnung der Erstgeburt, zur Succession.

§. 194. Ist bey dem Ableben des letzten männlichen Descendenten von dem Stifter, dessen
älteste Tochter noch am Leben: so gelangt sie zum Besitze des Fideicommisses; auch wenn
sie alsdann noch keine successionsfähige männliche Nachkommen hätte.

§. 195. Stirbt sie aber, ohne dergleichen Nachkommen zu hinterlassen: so geht die Succession
auf die Zweyte Tochter des letzten Besitzers, und deren männliche Descendenten, nach eben
den Regeln über.

§. 196. Ein Gleiches findet statt, wenn die älteste Tochter des letzten Besitzers vor dem Vater
verstorben ist, und auch bey seinem Ableben noch keine successionsfähige männliche
Nachkommen von dieser ältern Tochter vorhanden sind.

§. 197. Nach eben den Grundsätzen bestimmt sich das Successions-Recht der Dritten, und
mehrerer folgender Töchter des letzten Besitzers, und ihrer männlichen Descendenten.

§. 198. Ist nach diesen Grundsätzen, ein durch Weiber von dem Ersten Stifter abstammender
männlicher Descendent einmal zum Besitze des Fideicommisses gelangt: so fängt mit ihm
eine neue Successions-Ordnung an; und nach dem Verhältnisse gegen ihn richtet sich die
Fideicommiß-Folge unter seiner Nachkommenschaft.

§. 199. Sind bey dem Ableben des letzten von dem Ersten Stifter herstammenden männlichen
Abkömmlings, keine Töchter und keine zur Succession fähige Descendenten derselben
vorhanden; oder sterben seine hinterlassenen Töchter insgesammt, ohne dergleichen
successionsfähige Nachkommenschaft: so geht das Fideicommiß auf die andern von dem
Ersten Stifter durch Weiber abstammende männliche Descendenten über.

§. 200. Dabey wird wiederum auf die Ordnung der Erstgeburt, in Verhältniß gegen den Ersten
Stifter oder Erwerber, Rücksicht genommen.

§. 201. Es schließt also z. B. die Linie der ältern Tochter des Ersten Stifters alle jüngere
Linien, und in dieser ältern Linie, der sich am nächsten zur Primogenitur ziehende Nebenast,
alle übrigen aus.

§. 202. Wenn aber, nach dieser Regel, ein durch Weiber von dem Ersten Stifter entsprossener
männlicher Descendent einmal zum Besitze des Fideicommisses gelangt ist: so findet wegen
der durch ihn entstehenden neuen Successions-Ordnung die Vorschrift des §. 198. ebenfalls
Anwendung.

Allgemeine Regeln wegen der Fideicommiß-Succession.
§. 203. Bey jedem Anfalle eines Fideicommisses wird, so fern nicht im Vorstehenden etwas



Besonderes ausdrücklich verordnet ist, nach dem Zeitpunkte, wo der letzte Besitzer gestorben
ist, bestimmt: wer unter den alsdann vorhandenen Mitgliedern zur Succession der Nächste
sey.

§. 204. Wenn also auch in einem Minorat derjenige, welcher bey dem Ableben des letzten
Besitzers der Jüngste war, das Fideicommiß einmal erhalten hat; und in der Folge ein noch
Jüngerer geboren wird: so kann doch dieser letztere die bereits erworbenen Gerechtsame des
nunmehrigen Besitzers nicht weiter anfechten.

§. 205. Doch werden in der ganzen Fideicommiß-Succession diejenigen, welche innerhalb des
Dreyhundert und Zweyten Tages nach dem Ableben des letzten Besitzers zur Welt kommen,
dafür, daß sie in dem Zeitpunkte der eröffneten Succession schon vorhanden gewesen,
angesehen.

Fünfter Abschnitt
Von der Auseinandersetzung zwischen dem Fideicommiß-Folger und den Erben des letzten
Besitzers
§. 206. Das nutzbare Eigenthum des Fideicommisses geht mit dem Augenblicke, da der
bisherige Besitzer verstirbt, auf den Nachfolger über.

§. 207. Diesem müssen die Erben des letzten Besitzers das Fideicommiß so ausantworten, wie
dasselbe von dem Stifter auf ihren Erblasser gediehen ist.

§. 208. Besteht das Fideicommiß in liegenden Gründen: so muß das bey Errichtung desselben
aufgenommene Inventarium (§. 71.) vollständig gewährt werden.

§. 209. Wegen eines dabey sich ereignenden Mangels oder Ueberschusses gilt alles, was
wegen der Lehns-Inventarien verordnet ist. (Th. I. Tit. XVIII. §. 511. sqq.)

§. 210. Es versteht sich von selbst, daß die bey Lehnen wegen Zuziehung und Mitwirkung des
Lehnsherrn ertheilten Vorschriften bey Fideicommissen keine Anwendung finden.

§. 211. Wegen der bey der Substanz des Fideicommisses selbst sich ereignenden
Verbesserungen, oder Verringerungen, finden eben die Vorschriften Anwendung, welche für
die Auseinandersetzung zwischen dem Lehnsfolger und Allodial-Erben ertheilt worden. (Th.
I. Tit. XVIII. §. 527. sqq.)

§. 212. Wegen der Nutzungen des letzten Jahres, ingleichen wegen der noch vorhandnen
Früchte, und der noch rückständigen Lasten früherer Jahre, geschieht die Auseinandersetzung
zwischen dem Fideicommiß-Folger, und den Erben des letzten Besitzers, nach den bey der
Lehre vom Nießbrauche ertheilten Vorschriften. (Th. I. Tit. XXI. §. 143. sqq.)

§. 213. An Schulden darf der Fideicommiß-Folger nur diejenigen übernehmen, welche nach
Vorschrift §. 104. aus der Substanz, oder nach Vorschrift §. 81. sqq. aus den Einkünften des
Fideicommisses zu bezahlen sind.

§. 214. Diese letztern muß er auch alsdann übernehmen, wenn er damals, als das Darlehn
gemacht worden, unter die nächsten Anwärter nicht gehört hat, und daher seine Einwilligung
nicht erfordert worden.

§. 215. Doch ist er nur zur Entrichtung derjenigen Termine verbunden, welche nach den
gleich von Anfang festgesetzten Bestimmungen (§. 96.) auf die Jahre seiner Besitzzeit treffen.

§. 216. Hat der Gläubiger, wegen der frühern Termine, auf seine Gefahr Nachsicht gegeben
(§. 103.): so kann er sich dieserhalb nur an den übrigen Nachlaß halten.

§. 217. Der Termin desjenigen Jahres, in welchem der letzte Besitzer gestorben ist, muß aus
den Einkünften dieses Jahres berichtigt werden.

§. 218. Hat der Fideicommiß-Besitzer in Fällen, wo er die Aufnehmung eines Darlehns auf die
Einkünfte des Fideicommisses zu suchen berechtigt gewesen, solches nicht gethan, sondern



die Wiederherstellung aus eignen Mitteln oder durch Privatcredit bewerkstelligt; so können
seine Allodial-Erben dafür keine Vergütung fordern.

§. 219. Auch der Gläubiger, welcher Privatvorschüsse dazu gemacht hat, kann an die dem
Fideicommiß-Folger zukommenden Einkünfte des Fideicommisses sich nicht halten, wenn er
gleich nachweisen könnte, daß das von ihm gegebene Darlehn in das Fideicommiß wirklich
verwendet worden.

§. 220. Hat hingegen der Fideicommiß-Besitzer die Wiederherstellung, wegen obwaltender
Gefahr im Verzuge, zwar aus eignen Mitteln oder auf Privatcredit bewirkt, aber zugleich den
Consens zu Aufnehmung eines Darlehns nachgesucht: so muß der Nachfolger dieses Darlehn
anerkennen; wenn gleich der Consens erst nach geschehener Verwendung, oder erst nach dem
Tode des vorigen Besitzers, ertheilt oder ergänzt worden ist.

§. 221. In so weit, als der verstorbene Besitzer, zur Abgeltung stiftungsmäßiger Prästationen,
ein Darlehn auf die Einkünfte des Fideicommisses aufzunehmen berechtigt gewesen wäre (§.
86.), ist der neue Besitzer das im Rückstande Verbliebene aus den folgenden Einkünften zu
entrichten verbunden.

§. 222. Halten sich die Berechtigten wegen solcher Rückstände an den Allodial-Nachlaß: so
können die Erben den Ersatz aus den Fideicommiß-Einkünften fordern.

§. 223. Doch findet auch in diesem Falle die Vorschrift des §. 561. 562. im Titel von Lehnen
Anwendung.

§. 224. Andere, als die vorstehend bestimmten Schulden, ist der Nachfolger aus dem
Fideicommisse zu bezahlen nicht verbunden; auch wenn er zugleich des vorigen Besitzers
Erbe geworden wäre.

§. 225. Vielmehr muß der Gläubiger sich an den übrigen freyen Nachlaß seines Schuldners
lediglich halten.

§. 226. Hat jedoch der Fideicommiß-Folger in eine andre als eigentliche Fideicommiß-Schuld
ausdrücklich gewilligt; oder sind die Termine, welche der vorige Besitzer entrichten sollen,
mit seiner ausdrücklichen Genehmigung verlängert worden: so ist der Gläubiger berechtigt,
sich dieserhalb an die Nutzungen des Fideicommisses, so lange sie der Einwilligende genießt
zu halten.

Sechster Abschnitt
Von dem Näherrechte auf Familiengüter
§. 227. Aus der bloßen Familienverbindung entsteht für die Mitglieder derselben kein Recht,
die ehemals bey der Familie gewesenen Güter von einem Dritten zurückzufordern.

§. 228. Wo also dergleichen Näherrecht durch Provinzialgesetze, Statuten, oder gültige
Familienverträge nicht bereits eingeführt ist, soll dasselbe künftig nicht ausgeübt werden.

§. 229. Alle Näherrechte, die bloß auf Familienverträge sich gründen, sollen, bey Verlust
derselben, binnen Drey Jahren nach der Bekanntmachung des gegenwärtigen Gesetzbuchs, auf
sämmtliche Güter, über welche der Vertrag sich erstreckt, im Hypothekenbuche eingetragen
werden.

§. 230. In so fern die Ausübung des Familien-Näherrechts durch besondere Gesetze oder
Verträge nicht anders bestimmt ist, sollen dabey folgende Vorschriften zur Richtschnur
dienen.

§. 231. Das Näherrecht erstreckt sich nur auf Güter, die wenigstens schon von Zwey
Mitgliedern der Familie nach einander, den gegenwärtigen Veräußerer ungerechnet, besessen
worden.



§. 232. Es findet nur statt, wenn die Veräußerung an einen Fremden, nicht aber, wenn sie an
ein obgleich entfernteres Mitglied der Familie erfolgt.

§. 233. Weibliche Mitglieder der Familie, und deren, auch männliche, Descendenten können
das Näherrecht nicht ausüben.

§. 234. Unter den männlichen Mitgliedern richtet sich die Befugniß zu dessen Ausübung nach
der Ordnung der gesetzlichen Erbfolge.

§. 235. Der nähere Verwandte des Veräußerers schließt also die Entfernteren aus.

§. 236. Es kommt dabey auf den Zeitpunkt an, wo der Vertrag von beyden Theilen, oder doch
von dem Veräußerer, unterschrieben worden.

§. 237. Unter mehrern gleich nahen Verwandten hat derjenige, welcher sich zuerst bey dem
Richter der Sache meldet, den Vorzug.

§. 238. Melden sich mehrere gleich nahe Verwandten zu gleicher Zeit, so entscheidet unter
ihnen das Loos.

§. 239. Wenn der, welcher zur Zeit der Vollziehung des Vertrags der Nächste war, vor Ablauf
der gesetzmäßigen Verjährungsfrist des Näherrechts stirbt: so geht die Befugniß zur
Ausübung desselben auf seinen gesetzlichen Erben über, auch wenn derselbe dem Grade nach
entfernter wäre.

§. 240. Uebrigens aber kommt diese Befugniß den Verwandten aus eignem Rechte zu.

§. 241. Es kann also auch der Sohn das Näherrecht ausüben, wenn er seines veräußernden
Vaters Erbe entweder gar nicht, oder nur im Pflichttheile geworden ist.

§. 242. Wenn der nächste Verwandte dieses Recht nicht ausüben kann, oder will: so geht
selbiges auf den nächsten nach ihm, und so ferner, über.

§. 243. Es müssen daher auch entferntere Verwandte innerhalb der gesetzmäßigen
Verjährungsfrist zur Ausübung des Näherrechts sich melden.

§. 244. Doch muß, ehe dies Recht von ihnen wirklich ausgeübt werden kann, der Ablauf
dieser Frist, und ob innerhalb derselben kein Näherer Anspruch mache, abgewartet werden.

§. 245. So lange das Gut sich noch in den Händen eines Familienmitglieds befindet, bleibt der
Familie ihr Näherrecht darauf vorbehalten.

§. 246. Es kann also kein Familienmitglied durch seine bloße Erklärung: daß er das Gut nur
als ein Fremder kaufe, der Familie ihr Näherrecht bey künftigen Veräußerungsfällen
benehmen.

§. 247. Nur wenn bey der nothwendigen Subhastation eines solchen Guts jemand aus der
Familie mitbiethet: so geht durch den an ihn erfolgenden Zuschlag, wenn kein anderes
Familienmitglied das Näherrecht dabey ausübt, dieses Recht selbst verloren.

§. 248. Wenn aber ein Gut einmal aus der Familie herausgegangen, und das Näherrecht durch
Verjährung erloschen ist: so lebt letzteres nicht wieder auf, wenn gleich in der Folge wieder
ein Familienmitglied zum Besitze des Gutes gelangt.

§. 249. Hat jedoch der fremde Erwerber eines solchen Guts dasselbe, noch ehe er seinen
Besitztitel darauf im Hypothekenbuche eintragen lassen, wieder einem Familienmitgliede
übereignet: so wird das Näherrecht nicht für erloschen geachtet.

§. 250. Uebrigens gilt von dem Familien-Näherrechte alles, was von dem Näherrechte
überhaupt verordnet ist. (Th. I. Tit. XX. Abschnitt III.)


